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(2) Strafvollzugseinrichtungen sind Strafvollzugsanstalten, Strafvollzugs
kommandos, Jugendstrafanstalten, Arbeitserziehungskommandos, Jugend
häuser und Haftkrankenhäuser sowie Strafvollzugs-, Strafhaft-, Jugend
haft-, Arbeitserziehungs- und Militär-Strafarrestabteilungen. Sie sind 
Vollzugsorgane.

§ 10

(1) Das Oberste Vollzugsorgan hat unter strikter Einhaltung der soziali
stischen Gesetzlichkeit einen wirksamen und den gesellschaftlichen Er
fordernissen entsprechenden Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug zu 
gewährleisten. Es hat
1. die Sicherheit, Ordnung und Disziplin in den Strafvollzugseinrichtun

gen zu garantieren;
2. die Verwahrung und Erziehung der Strafgefangenen sowie ihre Ver

sorgung und Betreuung zu sichern;
3. die Wiedereingliederung der zu entlassenden Strafgefangenen in das 

gesellschaftliche Leben allseitig vorzubereiten;
4. die gesellschaftlichen Kräfte in die Erziehungsarbeit des Strafvollzuges 

differenziert einzubeziehen;
5. die Beziehungen der Strafgefangenen zu staatlichen Organen, gesell

schaftlichen Organisationen, Angehörigen und anderen Personen zu 
regeln.

(2) Das Oberste Vollzugsorgan hat eine qualifizierte operative Anleitung 
und Kontrolle der Strafvollzugseinrichtungen zu gewährleisten, die Ergeb
nisse der Vollzugsarbeit ständig einzuschätzen, eine systematische For
schungsarbeit zu organisieren, die perspektivischen Aufgaben herauszu
arbeiten und ihrer Lösung zuzuführen sowie für die Verallgemeinerung 
guter Erfahrungen zu sorgen.

(3) Das Oberste Vollzugsorgan hat zur Erfüllung der Aufgaben eng mit 
anderen Rechtspflege-, staatlichen und wirtschaftsleitenden Organen, den 
entsprechenden Institutionen sowie gesellschaftlichen Organisationen zu
sammenzuarbeiten.

(4) Das Oberste Vollzugsorgan hat eine richtige Auswahl, Ausbildung 
und Erziehung sowie den zweckmäßigsten Einsatz der Strafvollzugsange
hörigen zu gewährleisten.

§11

(1) Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen haben in ihrem Bereich die 
Erfüllung der Aufgaben gemäß § 10 Abs. 1 zu gewährleisten sowie die 
notwendigen Entscheidungen über die Verwahrung und Unterbringung, 
die Erziehung und den Arbeitseinsatz, die Versorgung und medizinische 
Betreuung der Strafgefangenen zu treffen und erforderliche Maßnahmen 
durchzusetzen. Sie entscheiden darüber hinaus über den Aufschub und die 
Unterbrechung des Vollzuges der Strafen mit Freiheitsentzug.
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